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in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend weitrei
chende Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in der Nahost-Region zu erzielen, 

mit Genugtuung über alle Iuitiativen, die zur allgemeinen 
und vollstlindigen Abrflstung fIIbren, einscblieBlich in der 
Nahost-Region, und insbesondere über die Schaffung einer 
von Massenvernichtungswaft'en, einscblieBlich Kernwaffen, 
freien Zone in dieser Region, 

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im 
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten 
Rahmen tlIr die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der 
Region vorgeben sollten, 

in Anerkennung der WJchtigkeit einer glaubhaften regiona
len Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer gegen
seitig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone, 

unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den 
Vereinten Nationen bei der Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost-Region zukommt, 

nach Pr/ifung des Berichts des GeneralsekretiI über die 
Dun:hflIhrung der Resolution 48171 ", 

1. fortkrt alle direkt Beteiligten nachdrllcklich mif, 
gemlIB den entsprechenden Resolntionen der Generalversamm
lung die erfonferlichen praktischen und dringlichen Maß
nahmen tlIr die Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Regien ernsthaft in 
BrwlIgung zu ziehen, und bittet die be1Ieffenden Länder, zur 
Förderung dieses Ziels dem Vertrag über die Nichtverhreitung 
von Kernwaffen" beizutreten; 

2. fortkrt alle Länder der Region auf, bis zur Schaffung 
einer solchen Zone der Unterstellung ihrer gtM!!Ileil nuklearen 
Aktivitäten unter die SicherungsmaBnahmen der interna
tionalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen, soweit sie 
dies nicht bereits getan haben; 

3. nimmt Kenntnis von der ResobuioD GC(XXXVIII)I 
RBS/21 über die Anwendung der Sicherungsmaßnabmen der 
Organisation im Nahen Osten'", die am 23. September 1994 
von der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie
Organisation auf ihrer achtunddreißigsten ordentlichen Thgwtg 
verabschiedet wmrle; 

4. nimmt Kenntnis von der Wichtigkeit der laufenden 
bilateralen Nahost-Friedensverhandlungen und von der 
Tiltigkeit der multiIatera\en Arbeitsgruppe über Rüstungskon
trolle und regiona1e Sicherheit zur Förderung des gegenseiti
gen Vertrauens und der Sicherheit im Nahen Osten, lns
besondere auch der Schaffung einer kernwaffenfreien Zone; 

5. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region entsprechend 
Ziffer 63 d) des SchluBdokuments der zehnten Sondertagung 
der Generalversamm\ung ibre Unterstlltzung tlIr die Schaffung 
einer solchen Zone zu erklllren und diese Erklärungen heim 
Sicherheitsrat zu hinterlegen; 
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6. bittet diese Länder tU4fJenlem, bis zur Schaffung der 
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
mproben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Statio
nierung von Kernwaffen oder KernsprengkiIIp in ihrem 
Hoheitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten 
pmdassen; 

7. bittet die Kernwaffelu!\Daten und alle anderen Staaten, 
bei der Schaffung der Zone QJitzuhe\fen und gleichzeitig alles 
zu unter1assen, was dem Buchstaben und dem Geist dieser 
Resolution zuwiderläuft; 

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretiI 

9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mitte\ 
geeignet wären, zu dem ZIel der allgemeinen und vollstlindi
gen AbrfIstung und zur Schaffung einer von Massenver
nichtungswaffen freien Zone in der Nahost-Region bei
zutragen; 

10. ersucht den GeneralsekretlI im Einklang mit Ziffer 7 
der Resolution 4680 und unter Berücksichtigung der Entwick
lung der Lage in der Region die Konsnltationen mit den 
Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden 
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu 
den in den Kapiteln m und IV der Studie im Anhang zu 
seinem Bericht'" dargelegten Maßnahmen oder anderen 
einschlllgigen Maßnahmen einzuholen, damit es zu fort
schritten auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost-Region knmmt; 

11. el'$UCht den Genera\sekretllr tU4fJenlem, der General
versammlung auf ihrer fflDtZigsten Thgwtg einen Bericht über 
die DurcbfDhrung dieser Resolution vorzulegen; 

12. beschIJejJt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in der Nahost-Region" in die vorläufige 'Thges
ordnung ihrer fflDtZigsten Thgwtg QJlmmehmen. 

90. PleTlll1'Sit?Jmg 
15. Dezember 1994 

4<Jf12. Schaffung einer kernwaI'fenfreIen Zone in Südaslen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibre Resolutionen 3265 B (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3476 B (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31n3 vom 10. Dezember 1976,32/83 vom 12. Dezember 
1977,33/65 vom 14. Dezember 1978, 34178 vom 11. De
zember 1979, 35/148 vom 12. Dezember 1980, 36/88 vom 
9. Dezember 1981, 37n6 vom 9. Dezember 1982, 38/65 vom 
15. Dezember 1983, 39/55 vom 12. Dezember 1984,40183 
vom 12. Dezember 1985, 4U49 vom 3. Jlezember 1986,42/29 
vom 30. November 1987,43/66 vom 7. Dezember 1988, 
44/109 vom 15. Dezember 1989, 45/53 vom 
4. Dezember 1990,46/31 vom 6. Dezember 1991,47/49 vom 
9. Dezember 1992 und 48172 vom 16. Dezember 1993 über die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien, 

von neuem Ihrer ObeTUlugll1lg Ausdruck verleihetul, daß 
die ,Schaffung kernwaffenfreillr Zonen in verschiedenen 
Regionen der Welt eine der Maßnahmen ist, die wirksam dazu 
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beitragen können, die Ziele der Nichtverbreitung von Kern- 5. enucht den 0eneraJ.sekretlir llI.fIIenJem, der Gene
waffen und einer allgemeinen und voDstiindigen Abrüstung zu ralversammlung auf ihrer filnfzigsten Tagung zu diesem 
erreichen, Thema Bericht ZU erstatten; 

die Auffassung vertretend, daß die Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in Südasien ebenso wie auch in anderen 
Regionen dazu beitragen wird, die Sicherheit der Staaten der 
Region vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatres 
von Kernwaffen zu erhöhen, 

mit Genugtuung über die von den Regierungen sf1dasiati
scher Staaten, die ihre Programme zur friedlichen Nutzung der 
Kernenergie weiter ausbauen, aufhöcbster Ebene abgegebenen 
Erklärungen, in denen sie sich erneut verpflichten, Kernwaffen 
weder zu erwerben noch herzustellen und ihre Nuklear
programme aussch1ießlich dem wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt ihrer Völker zu widmen, 

unter Begrl4ßung des jilngst unterbreiteren Vorschlags 
betreffend den Abschluß eines bilateralen oder regionalen 
Übereinkommens über das Verbot von Kernversuchen in 
Südasien, 

Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, möglicbst bald 
. unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine 
Konferenz über die Nicbtverbreltung von Kernwaffen in 
Süc!asien einzuberufen, unter Beteiligung der Staaten der 
Region und anderer in Betracht kommender Staaten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, Konsultation
en zwischen ftlnfNationen zu fIIbren, mit dem Ziel, die Nicht
verbreitung von Kernwaffen in der Region sicherzustellen, 

die Auffassung vertretend, daß es nützlich sein könnte, 
wenn sich zu gegebener Zeit auch andere Staaten, soweit ange
bracht, an diesem ProzeB betei1igen würden, 

eingedenk der Ziffern 60 bis 63 des Schlußdoknments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung'7 betreffend 
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen, namentlich auch in der 
Region Sildasien, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneralseIaetlb:s21
, 

1. erkUJrt erneut, daß sie das Konzept einer kernwaf
fenfreien Zone in Südasien grundsätzlich unterstfJtV; 

2. blUet erneut nachdrUckl/ch die Staaten Südasiens, 
auch künftig alles zu tun, um eine kernwaffenfreie Zone in 
SOdasien zu schaffen, und bis dahin alle diesem Ziel zuwider-
1aufenden Maßnahmen ZU unterlassen; 

3. begrl4ßt die Unterstützung dieses Vorschlags durch 
alle fünf Kernwaffenstaaten und fordert sie auf, den Bemü
hungen um die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in 
Sildasien die erforderliche UnterstOtzung zukommen zu lassen; 

4. ersucht den Generalsekretllr, mit den Staaten der 
Region und anderen in Betracht kommenden Staaten in 
Verbindung zu treten. um ihre Auffassungen zu dieser Frage 
zu ermitteln und Konsultationen zwischen ihnen anzuregen, 
mit dem Ziel, festzustellen, wie die Bemühungen um die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Sildasien am besten 
gefördert werden köDDCD; 
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6. besch1Je.Pt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in SOdasien" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
filnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

90. Plenarsilzung 
15. Dezember 1994 

4'Jn3. Ahsehluß wirksamer intematIoDaIer VereInbarnn· 
gen zur Skhenmg der N1ebtkernwaft'enstaaten 
gegen den E/nsafz oder die Androhuug des EIn· 
satzes von Kemwaft'en 

DIe Generalversmnmtung, 

eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der 
Staaten der Welt um die Gewtibrleistnng dauerhafter Sicherlteit 
fIIr ihre Völker Rechnung zu tragen. 

In der tJbervmgung, daß Kernwaffen die größte Bedrohung 
fIIr die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation 
darstellen. 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den 1etzten 
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionel1en 
AbrIIstung emelt worden sind, 

feststellend, daß !rotZ der JÜDgsten Fortschritte auf dem 
Gebiet der nuklearen AbrIIstung weitere Anstrengungen 
notwendig sind, damit das Ziel der allgemeinen und voll
stlindigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
erreicht wird, 

sowie In der tJberzeugung, daß die nuk1eare AbrOstung und 
die vo1Istlindige Beseitigung der Kernwaffen unerläß\ich sind, 
well11 die Gefahr eines Atomkrieges gebannt werden soll, 

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmun
gen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwen
dung und Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 

bn HInbUck darauf, daß die UnahbJingigkeit, die tenitnria\e 
Unversehrtheit und die Souverlinitlit der N'lChtkernWaffenstaa
ten gegen die Anwendung oder Androhung von Gewalt, das 
heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung des Ein
satzes von Kernwaffen. geschlitzt werden müssen, 

die Auffassung vertretend, daß die internationale Gemein
schaft bis zur Herbeit1lhrung einer universalen nuklearen 
Abrüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Verein
barungen ausarbeiten muß, um die Sicherheit der Nicht
kernwaffenstaBten vor dem Einsatz oder der Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen. gleichviel von welcher Seite, zu 
gewährleisten, 

sowie bn Hinblick darauf, daß wirksame Maßnahmen und 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen einen positiven Beitrag zur Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen darstellen können. 

eingedenk der Ziffer 59 des Schlußdoknments der ze1mten 
Sondertagtmg der Oeneralversammlnng17

, der ersten Sonderta
gung über Abrüstung, in der sie die Kernwaffenstaaten 




